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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Donnerstag/ den 21 Okt. 1800. Zweytes Quartal. Den 1 Brümäre IX.

An die Abonnenten.
Da mit dem Stück. 156, das zweyte Quartal des

neuen S ch w. Republikaners zu Ende geht/

so sind die Abonnenenicn ersucht/ wann sie die Fort-
setzuiig ununterbrochen zu erhalten wünschen, ihr Abon-
nement für das dritte Quartal mit 4 Fr. in Bern,
und mit ; Fr. postfre» ausser Bern / zu erneuern.

Der Neue Schweizerische Republikaner ist die Mischung
folgender Blätter, von pencil noch Exemplare um beygesezle
Preise zu haben sind:

Der Schweiz. Republikaner/ z Bände, jeder zu 8 Fr.
Supplement dazu a Fr.
Neues helvetisches Lagblatt, - Bände, jeder zu 6 Fr.
Neues repubiitanisches Blatt, 1 Band, 4 Fr-
Neuer schweizerischer Republikaner Quartal 1 und - jedes

zu 4 Fr.
Die Lücke», die sich zwnchen diesen Sammlungen finden,

sollen in einigen Snpplenicinhcstcn nachgeliefert werden,
sobald'sich eine hinlängliche Zahl Abonnenten für diese Sup
Piemenle gefnnden hat. Man prännnielirr für da» erste Heft
nur z Fr. vey den Herausgebern vder bey I. A. OchS.

Von den Registern zu obigen Sammlungen sind bisdahin
drey zu den z Bänden des schweizerischen Republikaners und
dasjenige ziun ersten Band dcè TagblaltS erschienen: die übn-
gen sollen nachfolgen.

Gesetzgebender Rath, 16. Okt.
Fortsetzung.

Beschluß des Gutachtens der Finanzcommißion über

die Verkäufe der St. Gallischen Klvstergütcr.

Eine nruc Botschaft vom 19. Ienner 1799 ent-

sprach diewr Einladung mit einem ausführlichen Be-
richte snblianzlich dahin:

« Im Januar sey Abt Pancraz von St. Gallen

„geflüchtet; am 4. Febr. halte vollends das Stift alle

„ weltliche Gewalt dcS Gotteshauses in die Hände des

„Volkes niedergelegt; doch habe sich dasselbe seine

„Güter und Eigemhuin vorbehalten. Bald darauf im
„März sey sowohl jene Abtretung als dieser Vorbehalt

„an einer offenen Laudsgemeinde angenommen, und
„feyerlieh bestätigt worden. Mittlerweile hätten, theils
„schon vor, theils nach diesem Vorgänge die genannten

„ Fürstl. Statthalter jene Vcräusscrungen vorgenommen,
„welche einzig mit ihrer Unterschrift, ohne einige wei»

„ lere Legalisation bekräftiget wären. Dieses habe ein

„ an die Verwalttiligskammer vom Canton Sentis
„ gerichtetes Beschwerdemcmorial mehrerer Gemeinden
„im Thurgan veranläßet, welches erwähnte Kammer
„bewogen ein sogenanntesRevisionscommitte zu näherer

„ Untersuchung gedachter Transaktionen niederzusetzen,

„ deren Resultat dahin gieng : daß freylich die weit meh«

„ rcrn jer.erVerkäufe bekräftigt, andre hingegen zurückge-

„nominen, bey noch andern an die 12000 st. mehr

„ als zu Anfang erlöst, und, nebst einem Steinbruche
„ über 20 Morgen des schönsten Holzbodens für die

„ Republik wären gerettet worden." Dessen ungeachtet
schien das damalige Direktorium aufs neue dahin zu
schließen : Daß alle jene Verkäufe und Verschenkungen
als nngüllig anzusehen seyn dürften. Die von der
Verwaltungskamnier des Sentis nöthig befundene Re-
Vision selber bekräftige dieß; und kcinerley Verkommmß
hätte dem geflüchleten Abt und der Stift St. Gallen,
nach Niedcrlegnng ihrer Gewalt, das Recht ertheilen
können, Güter zu veräusscrn, die zumal für die Schul,
den des Gotteshauses zu Pfand eingesezt, wovon zum
Theil die Nation s. Ibst um grosse Summen Gläubiger
sey. Auch der Umstand, daß alle jene Veräusserungen
vor dem unterm 8. May 1798 auf alle Klosterbesic-
zungen gelegten Sequester geschehen, seyen, beweise hier
nichts u. s. f.

Ungefehr auf eben, djc,e Grundsätze bauete dann nn-
term 6. May 1799 die Majorität eines ;n dem Ende
niedcrgejezlen Commilte ihr Gutachwn: Daß nemlich
alle jene nach der Abdication des Stifts Sr. Gallen



meist zum Schaden der Nation erfolgte Transactiouen
als nichtig anzusehen seyen, da von dieser Zeit an
weder die ehemaligen Beamten des Gotteshauses, noch

selbst die Verwaltungskammer vom Sentis, ohne hö-

here Bevollmächtigung dergleichen vorzunehmen bercch-

tigt gewesen. Es müßte demnach die Bekräftigung
aller dieser Verkäufe und Schenkungen von den gesetz-

gebenden Räthen durchaus untersagt, jene Güter zu-
folg Gesetzes vom 17. Sept. 1798 lediglich als Na-
tionalgut erklärt, und übrigens dem Direktorium auf-

getragen werden: „ Den Bestehen, der Käufe, neben

„den Kosten der Ausbesserung alles dasjenige zurück-

„zugeben, was sie zur Entlastung des Klosters, in

„die Hände der Verwaltuugskammer von Sentis be-

„rcits bezahlt hätten."
Ganz anders dachte hingegen das Minoritätsgut-

achten. Nach vorläufiger ausführlicher Erzählung,
wie es, unter der Regierung des verstorbenen Abt
Beda sowohl als seines Nachfolgers Pankraz, in Ab-
ficht auf Güterveräusserungrn, gehalten worden, siüzt

steh dasselbe vornemlich auf den schon angezogenen Vor-
beHall, den das Capitel unterm 4. Febr. 1798 bey

Nicdcrlegung seiner weltlichen Regierung und der

damit verbundenen Güter und Einkünfte, dage-
gen in Absicht ans das dem Kloster zugehörige Ei-
gcnthnm gemacht, und diese Reservation sich unterm

14. Febr. e. a. von dem souveraincn Volke f verlieh

hätte bestätigen lassen. In diesem le zte ru völlig
unbeschränkten Eigenthums-Schalt- und Wal-
tnngsrcchte wäre dann das Gotteshaus während der

ganzen Dauer der darauf folgenden Volksregierimg bis

zur Annahme der neuen Verfassung und dem Sequester-

Gesetze vom 6. May 1798, d. h. gerade die Zeit über

verblieben, inner welcher jene Veräusserunze» vorge-
fallen. Wann solche von allen Formalitäten entblößt

gewesen, so hätten die Gesetze auch keine dergleichen

ersodert : Die Bestätigung des Abts sey zu derley

Transaction?!, nie durchaus nöthig gewesen; oder

wenigstens hätte die unbeschränkte Vollmacht, welche

eine schon gleich nach Abt Beda's Tode niedcrge-

sszte S t ist s com m i ssi v n dießsalls erhalten, da-

für gelten können : Durch einen bloßen Machlspruch
seyen also diese Contrakten nicht zu annulliren. Auch

wären die Käufer entschlossen, dieselben vor dem com-

petirlichen Richter zu behaupten: Die Verwaltungs-
kammer von 'Sentis endlich habe ihr Mögliches

gethan, nnb, eben so wie die von Linth, einige

offenbar betrügliche Käufe richterlich aufheben lassen.

Aus allen diesen Gründen schloß die Minorität dahin:
r) Die vor dem 20. May >798, also vor dem ver,
hängten Sequester, und nicht gegen die damaligen
Landesgesetze geschlossenen Käufe bleiben in Kraft.
2) Nachhcrige sind gesetzlich aufgehoben; und die durch
dieselben contrahirte Güter gehören der Nation zu.
z) Wenn über die Aechlhcit der übrigen noch irgend
ein Zweifel obwaltet, ist solche richterlich zu untersuchen.

Unterm >6. May 1799 wurden diese beyden Gut-
achten vor dem grossen Rath verlesen, und aber an
eine neue Commißion mit dem wenn das Protokoll
sich nicht irrig ausdrückt) höchst sonderbaren Auftrage
gewiesen, jene zwey Rapporte zu untersuchen, und
darüber nur ein einziges Gutachten vorzulegen.
Allein aus den in den öffentlichen Blättern enthaltenen
Discußionen erhellet: Daß der damaligen Gesetzgebung
der in dem einen jener Gutachten angenommene Un-
terschied zwischen Staats- und Privatejgcnthum des

Klosters sonderheilüch ausfiel, und man, da beyde sich

auf Akten und Thatsachen beriefen, vor allen Dingen
nöthig fand, diese Iczlcrn zu crdaurm, und das Be-
finden zu hinterbringen.

Allein dieses Hinterbringen wurde, wahrscheinlich
durch die Besitznahme des östlichen Hàtieus durch
ditöstrrichischcn Waffen uvterbrochen, und, nach Wie-
derräumung derselben, in völliges Vergessen gestellt,
als endlich, fast nach einem vollen Jahre, unterm

Apr. 1800 eine neue Botschaft des dama.igcn
Vollziehung - Ausschusses an die gesetzgebenden Räthe
gelangte, weiche substanzlich dahin gieng: „So eben

„sey man damit beschäftigt, die ehemaligen Abl St.
„Gallischen Güter, nach eingeführter Ordnung, in

„ Güter des Souverains und des Klosters zu

„sondern, und möchte nun einmal von dem Gesttzge-

„der die Entscheidung jener ihm schon unterm 19..
„Jan. 1799 vorgelegten wichtigen Frage erfahren:
„Ob die bekannte Vcräusserung eines Theils diestc

„Güter als gültig oder ungültig zu betrachten sey?"

Unterm ;. May erhielt die bereits unterm 16. May
1799 niedergcsczte Commißion neuerdings den Auftrag,
sich mit vorläufiger Untersuchung dieser Frage zu be-

schäftigen, und ihr Befinden zu hinterbringen. Wa-
rum solches aufs neue unterblieb, ist uns unbekannt.
Kurz in solcher Lage der Sachen Miethen die dieß-,
fälligen zahlreichen Akten mit so viel andern in die

Hand Ihrer Finanzcommißion; und diese halt sich

nunmehr verpachtet Ihnen, B. Gesetzgeber, ihre-
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unmaßgebliche Gedanken über diese Angelegenheit

kürzlich dahin zu eröffnen:
1) Den gesetzgebenden Räthen und den von ihnen

über diesen Gegenstand niedergesezten Eommitlc's man-

gelle es bisdahin immer, und mangelt ihnen noch gc-

genwärtig an den crfoderlichen Hanptaktcnstücken, nach

welchen die vorliegenden Fragen einzig zu beurtheilen

sind : Ncmlich eine genaue Kunde aller jener vom Febr.

bis May 1798 geschehenen Verkäufe und Schenkungen

der Stift-St. Gallischen Güter; und selbst die qua-

stiouirliche Ceßionsakte und Consirmation derselben vom

Fcbr. und Merz ermcldten Jahrs, in welchen der

Vorbehalt des der Stift zugehörigen Eigenthums cnt-

halten seyn soll.

2) Angenommen, daß es mit eben erwähntem

Vorbehalte seine vollkommene Richtigkeit habe, scheint

es uns: Daß von der Zeit an, da die Stift Et.
Gallen ihre weltliche Obrigkeit abgetreten, jenes vor-

bchaltenen Eigenthums ihrer Güter ungeachtet, wenig-

stenS tie Advekatie und landesherrliche Aussicht über

die Verwaltung derselben unmittelbar auf den neuen

Landesherr», also zuerst auf das St. Gallische Volk,
von diesem aber, seit der angenommenen Constitution

auf die helvetische Regierung übergegangen sey; so

daß die im Februar 1798 zurückgebliebenen Stiftsglie-
der und Beamtete jene Güter wohl zum fürdaueruden

Vortheil der Stift bewerben, aber eben deswegen

durchaus nicht zu derselben Nachtheil verschleudern konn-

ten; den» anders würde sich daraus die ungeheure Un-

gereimtheit folgern lassen: Daß selbst seit dem
im May -798 auf alle Klostergütcr, und somit auch

auf die der Stift St. Gallen gelegten Sequester,
derselben ein ganz ungebundenes Schalten und Walten
damit, weiter frey steh en würde; was doch

scldst das MinoritätSgutachtcn vom 6. May i??9
nicht, sondern gerade das Gcgentheil behaupten wftl.
Wobey aber freylich hier die neue Frage eintreten
könnte: Ob die allfällige Vernachläßigung jener Auf-
sichr von. Seite der Regierung des St. Gallischen Vol-
kes, während dem Zeitpunkt, von welchem hier die

Rede ist, eine neue Untersuchung der jetzigen Gültig-
oder Ungültigkeit jener allenfalls noch so unordentlichen
Veräusserungen noch weiter zuläßig mache?

z) Gegen einen solchen Zweifel scheint denn aber,
neben vielen andern Betrachtungen, besonders auch die

Thatsache der nachherigen Einmischung zu streiten, i

welche der Verwaltungskammer von Sänlis) seiner >

Zeit zur Revision alle r, und zum Theil selbst zuZer-

nichtung etlicher jeuer Veräusscrungeu, ohne eini-

gen Widerspruch der Ucbernehmer, gestaltet werde.
Eine Einmischung übrigens, deren Resultat, höher»

Orts, bis auf dirscn Tag niemals ist bekräftiget wor-
den. Ob endlich namentlich auch jene Kaufzernich-
Hingen (wie das Minoritäts - Gutachten solches be-

hauptet) unter richterlicher Mitwüikung gefche-

hen, ist ebenfalls ein Punkt, welcher noch reifer zu
erörtern stünde.

4) Wie dem aber immer seyn mag, so scheint uns
einmal ein Final - Entschluß der Gesetzgebung über die
von der vollziehenden Gewalt schon mehrmals wie-
tcrholte Einsrage durchaus erfodcrlich zu sevn,
um daS wcitschichttge Geschäft der Söndcrung der
ehemaligem Abt.St. Gallischen Besitzungen in Sou-
verains- und Klosterguts, welches, wie wir hören, auch
der gegenwärtige Vollz. Rath ebenfalls noch, in mch-
reren Ruksichten, für wichiig hält, beginnen, und so-

dann imgeslört fortsetzen z» können.

Diese» Grundsätzen zufolge, tragen wir Ihnen, V,
Gesetzgeber, unmaßgeblich an, au den Vollz. Rath nach-
stehende Botschaft gelangen zu lassen:

B. Vollz. Räthe! Eine Botschaft des ehemaligen-
Vollz. Ausschusses vom 2;. Apr. lezthiu, ließ an die

damaligen gesetzgebenden Räthe die Einladung gelangen,-
den endlichen Entscheid derselben, über die Gültigkeit
oder Ungültigkeit dcricnigcn Güter - Veräusserungen,
welche die ehemalige fürstbischöfliche Regierung, der'
Stift St. Gallen, zwischen dem Zeitpunkte der-

weltlichen Oberherrschaft und demjenigen der An--
»ahme der helvetischen Constitution in dortigem
Lande, contrahirt heben soll, möglichst zu beschien»!--

gen, da ein solcher Entscheid zur Sönderung der vor-
maligen Besitzungen des ermcldten Stiftes in Güter'
des Souv rains und des Klosters, womit man sich'
eben zu beschäftigen im Begriff stehe, unumgänglich'
vonnöthen sty. Unter dem zahllosen Haufen uucrerterter-
Geschäfte, wurde uns auch die ermcldte Botschaft,
mit einer Menge in denselben Gegenstand e-nschiagen--
der Aktenstücke, vorgelegt, und hierauf, zu vorläufiger'
Erdaurung ihres Jmchalts, an unsere Finanzkommis-'
sion gewiesen, welche uns heute darüber beylegende»!
Rapport hinterbrachte.

Demselben zufolge halten wir es'zwar für schwierigst
aber deßwegen nicht minder nöthig, einmal über die-
Gültigkeit oder Ungültigkeit jener vom Februar bis-
May 1798 vorgegangener Güterveräussrnngen endlich)

zu entscheiden. Allein, um solches gründlich zu thun/-
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ist uns ciue bisher jederzeit ermangelte genaue Kunde

alter dieser Verausscrungs. Handlungen einerseits, und

anderseits die Elnstcht in den cigelülichen Buch,
staben der im Febr. 1798/ bey der Niederlegung der

Abt-St. Gallischen weltlichen Oberherr'chasc gemach-

ten, und nachwcrts von dem St. Gallischen Volke

.selbst bekräftigten Vorbehalte, durchaus crfoderlich.

Wir laden Sie daher ein, sowohl eine beglaubigte

Abschrift der Urkunde, welche einen solchen Vorbehalt
enlhalccii sell, als die speziellen Titul jener Verkaufs-

und Schenkungs - Handlunge», n-bst den dahin ein-

schlagenden Revisionsakien der Verwaliungskammern

Säntis und Linlh, so wie diejenigen einer allsälljgen

richterlichen Anuullation einiger dieser Veränderungen,

uns nur möglichster Beschleunigung zugehen zu lassen.

Und cndnch scheint es uns zu richtiger Erörterung der

verliegcnten Frage nichts minder als gleichgültig zu

seun genau zu wiss n: welche Formalitäten unter der

ehemaligen Herrschaft des Äbts und Convents von St.
Gatten durchaus ersodeclieh gewesen seyen, um derglei-

chen Veränsserurg dee Gotteshaus-Guter-gültig zu

machen?

Am 17. Okt. war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath, 18. Okt.
Vicepräsidenl: E sch e r.

Der Vollz. Rath übcrstndct sotgmde Botschaft, die

an die Unlcrrichtscommißion gewiesen wird:
B- G. I» der Gemeinde Emmette»., Distrikt

Stanz, kcsindrn sich zwey Höfe Hcrgis und Schwie-

bogen die sehr weit von ihrer Pfarrkirche entfernt und

fo gelegen sind daß man bey der Kirche zu Scelisberg,

im Distrikt Altdorf, vordey gehen muß, um dorthin

zu gelangen. E>e wurden deßwegen von jeher aus

Anfnche» des Pfarrers von Emmelten, und zusolg eines

obrigkeitlichen Vergleichs vom 14. May 1792, von

dem Pfarrer zu Seelàrg in geistlichen Dingen ver-

sehen. Nun aber hat steh dieser dcygchen lassen, den

Vergleich eigenmächtig zu vernichten und die beyden

Höfe von feiner pfarr-tichen Oissorg anszufchliesscn- ohne

enuu anoeen Grund als seine Veguemliaikrtt anzugeben.

Dadurch wurden diese abgelegenen Wohnorte, in nicht

geringe Verlegenheit versezl, und nothwendig zu dem

Wunsche gebeacht, daß ste fnc uumer nach Scelisberg

cnigepfarrt wurden.
- Der Voltz. Nath glaubt, diese Höft in ihrem ge-

rechten Wunsche unterstütze» zu müssen, und ladet Sie

ein, B> Gesetzgeber, diesen Gegenstand in Berathung
zu ziehen.

Folgende Botschaft wird verlesen und qn die Finanz,
commißion gewiesen:

B. Gesetzgeber! Sie verlangen infolge des unterm
29. Sept. erlassenen und uns zugesandten Décréts,
daß aus denen für 1798 und bis 1. Juli 99 cingege-
beneu Staatsrechnungen ein Auszug verfertiget werde,
damit auf diese Weise das Resultat davon dein Volke
bekannt gemacht und Ihnen zu diesem Ende ein bahn,
abzwcecender Entwurf vorgelegt werde.

B. Gesetzgeber! Wir erkennen mit Ihnen das dem

Volk zukommende Recht, die öffentliche Bckanntma.
chung der Staaisrechnungen, von Seite der Regie»

rung zu erwarten. Wir wissen auch, daß der Be.
kauntmachung dieser Rechnungen m ganz Helvetim Mit
Ungeduld entgegen gesehen wird, und wir halten unck

überzeugt, daß es der Klugheit zuwider gehandelt wäre,
wenn man der öffentlichen Erwartung Nicht entsprechen

würde.
Wenn wir aber B. Gesetzgeber, mit Ihnen die Noth,

wendigkeit der Bekanntmachung der Staalörechnnngen
erkennen, so können wir hingegen nicht Ihrer Meynung
seyn, wenn nur von einem der Nation vorzulegenden

Rechnungsanszug die Rede ist. -— Es sty uns erlaubt,
Ihnen hierüber einige Bemerkungen vorzulegen.

Die Rechnungen weiche auf den i. Juli 1799 ab-

gelegt worden, und deren Guthcissnng Sie decretirt

haben, sind eine geraume Zeit auf dem Bureau des

ehemaligen grossen Raths geblieben < verschiedene Bcra-
thuugen haben dieser Rechnungen wegen, statt gehabt
und wenn solche schon mehr öffentlich sind gehalten

worden, so ist der Inhalt jener Rechnungen dem Pub.
iiknm nichts destoweniger bekannt, und denen, welche

den FinanMgenständen ihre vorzügliche Aufmerksamkeit

widmen, wird nicht entgangen seyn, daß darum nur
über einen Theil der Eumahincu uud Ausgaben der

Republik, und zwar nur über diejenigen Summen,
welche durch das Nalionalschazamt bezahlt worden,

Rechnung abgelegt ist. Auch wird diesen Beobachtern
noch in Erinnerung seyn, daß die ehmaligen gesctzge.

bcndcn Räthe von der Vollziehung eine Generalrechnung

verlangt haben.
Die Forrst folgt.

D r li k f e h î e r.
In St. 149, S. 64;, Sp. 2, Zeile 2 statt

Preß ftcyhcit lies Post freyheil.
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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Freytag/ den 24 Okt. 1800. Zweytes Quartal. Den 2 Brümäre IX.

Gesetzgebender Raths 18. Okt.
Fortsetzung.

Beschluß der Botschaft des Vollz. Raths in Betreff
der Slaatsrechnungcn.

Der Inh -t der Rechnungen auf den i. Juli 99,
ist übrigens bereits kein Gchcimuiß mehr; durch die-

öffentlichen Blatter ist davon schon ein Auszug, zwar

nicht vfficiell — unter das Publikum gekommen.

Nun wäre es, B Gesctzg lmr, um Ihrem Décret

zu entsprechen darum zu thun, einen officielle» AuS-

zug bekannt zu machen. So geneigt wir wären, die-

scm Ihrem Willen zu willfahren, so können wir nicht

umhin, Ihnen vorzustellen, daß, unter welcher Form
man diesen Auszug zum Vorschein würde kommen

lassen, dadurch der Erwartung des Publikums, welches

eine Generalrechnung hoffet, nicht würde entsprochen

werden.
Wenn nun B. G., wie wir vermuthen, in Ihren

Absichten liegt, daß der Nation, eine so viel möglich

vollständige Staacsrechnung welche sie befriedigen solle,

vorgelegt werde, so wünschen wir, daß Sie auf der

Erfüllung Ihres Décréts vom 29. Sept., in Betreff
des Rcchnungs - Auszugs nicht beharren < son-

dern einen Aufschub gönnen möchten, damit die erste

Generalrcchmmg auf i. Jan. 1799 Ihnen könne vor-

gelegt und hernach der Nation bekannt gemacht werden.

Wir können Ihnen die Anzeige machen, daß das

Werk allmählig vorrükt, daß unabläßig daran gear-

bettet wird, und daß es wahrscheinlich schon zu Tage

seyn würde, wenn die Comptabilität nicht mit jene»

unendlichen Schwierigkeiten und Hindernissen, über

welche wir den grossen Rath durch unsere Botschaft

vom iZ. Juni rZoo sattsam unterhielten, zu kämpfen

hätte.

Wir enthalten uns Ihnen davon eine neue Bcschrei-
bung zu machen, und nähren die Hofming, daß die
berührten Gründe Sie bewegen werden, unserm Vor-
schlag Ihren Beyfall zu geben.

Folgende Botschaft wird verlesen:
Der Vollz. Rath übersendet Ihnen beysolgendc Bitt-

schrift der Gemeinde Bärentschwyl, im Distr. Wald,
Canton Zürich in welcher der traurige Zustand lhceS

Kirchenguls aus dem mehrere Besoldungen und Un-
kosten chmals bestritlcn wurden, dargestellt wird.

Die Zuschrift wird an die Uuterrichtscomniißion ge-
wiesen.

Der Vollz Rath übersendet die von dein Minister
der auswärtigen Angelegenheiten vorgelegten Aktenstücke
über die verschiedenen Schritte, welche v.m der vollste,
hendcn Gewalt gemacht wurden, um die Auswechslung
der hclvcti>chen Kriegsgefangenen zu bewirken. Sie
werden an die über diesen Gegenstand niedcrgesezte Com-
mißion gewiesen.

Der B. Guisan, Brigadenchef im helvetischen Ge.
niccorps, übersendet seine in beyden Sprachen gedrukte
Schrift: übcr Brücken und Strassen.

Der Vollz. Rath zeigt durch eine Botschaft an,
daß die B. Räm y, Suppléant der Verwaltungskam-
mer von Freyburg, und Dcsa ussure, Alt - Bürger-
meister von Lausanne, ihre Ernennungen in den gefttz-
gebenden Rath angenommen haben.

Die Polizeycommißion legt die nepe Abfassung der
ihr zurückgewiesenen Artikel des Gesttzesoorschlags über
die Niederlassung von Fremden, vor, die nun angenomen
werde» ; (wir werden den ganzenGesttzvocschlag liefern.)

Folgendes Befinden des Vollz. Raths wird verlesen
und. an die Polizeycommißion gewiesen.

B. Gesetzgeber! Indem der Voll;. Rath beruffen ist,

Euch über den Gesetzvorschlag vom 8. Weinm., der die



Nationalgüter den Gemcindanflagen ohne Ausnahme

unterwirfl, sein Befinden mttzutheilen, darf er Euch

keineswegs die Schwierigkeiten verhehlen, welche in der

gegenwärtigen Lage der Republik sich einer so allgemein

neu Maßregel entgegen setzen. — In Ihrer Botschaft

vom 6. Wintern,. 1799, wodurch das Bedürfniß einer

Bestimmung über diesen Gegenstand dargestellt ward,

hatte die vollziehende Gewalt zwar ohne ausdrücklich auf
die Sleucrvwpflichlrmg der Nationalgüter anzutragen;
doch vorzüglich die Gründe ins Licht gestellt, welche die

Gemeinden zu dieser Federung berechtigen können. Auch

ward nicht lange nachher, beym Ausbleiben einer gcsetz-

lichen Entscheidung, von ihr vorläufig die Verfügung

getroffen, daß bey Erhebung von Gemeinstcuern, die

Nalionaldomaincn gleich dem Privateigenthum angelegt

werden sollten. Allem bald zeigte sich die Unmöglichkeit

der Ausführung in einem Zeilpunkt, wo übermäßige Mi-
lttärlastcn, neben denen alle eigentlichen Lokalbcdürfnisse

verschwinden, diese Steuern so sehr vervielfältigt haben,

daß sie in manchen Gemeinden zu 2 pr. Er. jeden Monat
regelmäßig erhoben werden und in andern die Summe
derselben seit drithaib Jahren bis zu -5 pr. Ct. des Capi-

talsvermögens und wohl auch noch mehr, betragen hat.

Unter solchen Umständen ist es sich nicht zu verwundern,

wenn eine einzige Verwallungskammer die Summe von

150,000 Fr. von der Regierung begehrte, run die Bey-

träge von den Nationalgutcrn ihres Cantons zn cntrich-

ten. So wie aber der Umfang dieser Ausgaben dem

Voll;.' Ausschusse bekannt ward, hat sich derselbe auch,

wenn die Mittel dazu würden vorhanden gewesen seyn,

ohne eine gesetzliche Vollmacht, zu ihrer Bestreitung nicht

für befugt gehalten, und daher auch jene frühere Ver-

ordmmg über tie Steuerpflichligkeit der Nationalgüler,
zurückgezogen, während dem er zugleich veranstaltete,

daß bey Verkeilung der Nequisicionsiasten, aufdie lez-

lern die gehörige Rücksicht genommen und die Gemein-

den in deren Bezirken sie befindlich sind, mit Abzug

derselben, und nur nach Maßgabe ihres Privatcigcn-

thnms belegt würden. Wenn daher in manchen Gegen-

den über die Ungleichheit der Kricgsdcschwcrden und zwar

mit Grunde geklagt wird so hängt dieß von ganz andern

als den bisher berührten Verhältnissen ab, und ist da, wo

keine Nationalgüler vorhanden sind, nicht weniger der

Fall, als wo sich dergleichen befinden. Und wollte man

die/Beyträge derselben als eine Art von Unterstützung

ansehen, so würde diese nur einer kleine» Anzahl und

zwar nicht immer von den bedrücktesten Gemeinden

zukommen während die übrigen um so viel hülflosee

seyn müßten, als dem Staate dadurch die Mittel zu ihrer
Erleichterung entzogen würden. Die Ausgleichung der
Regnisttionslasten wird also auf einem ganz andern Weg
vorzunehmen seyn, der auch wirklich für das gcgcn-
wärtige und noch bevorstehende eingeschlagen worden ist.

Dieser Darstellung zufolge glaubt der Vollz. Rath
zwischen den Gegenständen, für welche Gemeindsteuern
erhoben werde», unterscheiden, und indem er dem Ge-
sctzcsvorschlag, in so weit dieser die eignen und örtlichen
Bedürfnisse der Gemeinden delrist, völlig bcytritet, hin.
gegen auf die Befrcyung der Nationalgüter von den

Rcquisilionslastcn und Militäcbcschwerden jeder Art,
dringen zu müsse». So billig es ist, daß diese Güter
zu den Ausgaben der erster» Classe, von den n ein grosser

Theil zu ihrem unmittelbaren Nutzen gereicht, und die
bey einem weiteren Landesnmfange auch beträchtlicher
ausfallen müssen, nach Maßgabe ihres Werthes bcytra-
gen, so scheint hingegen für ihre Theilnahme an den

Mililärunkosten weder die nemliche Verpflichtung vor.
Handen zu seyn, noch würde die Unerschwinglichkeit sol,

eher Beyträge dieselbe zu erfüllen erlauben; wohl aber
werden die Pächter der Nationalgüler ihren Antheil an
den leziern so wie an den erstem Lasten im Verhältniß
ihres eignen Vermögens gieich jedem andern Bürger und
unrücksichllich auf den Grundsatz mitzutragen haben.

Noch läßt steh die Frage auswerfen: ob die mittelbaren
Nationalgüler, d. h. die der geistlichen Corporationen
in der uemlichen Stencrbefrcyung mitbcgriffen seyn sol-

len. Der Vollz. Rath wüede nicht anstehen sie davon
auszuschlicsse», wenn ihr Ertrag, verbunden mit den

übrigen Einkünften dieser Corporaiioncn zur Unterhai-
tung der Nnzniesscr nur einigermaßen hinreichend wäre.
Da aber dieses im Allgemeinen keineswegs der Fall ist,

und das Mangelnde ans dem Staatsvermögen crsezt

werden muß, so find auch diese Güter, wenigstens in
der hier vorkommenden Beziehung, als wahres Natio-
naleigcnlhum anzusehen, und in dieser Rücksicht gleich
denselben zn behandeln.

Die zweyte Diffusion über den Gesetzvorschlag gegen

unregelmäßige Eememdsversammlungcn, wird eröffnet,
und hierauf wird cr zum Gesetz erhoben. (S. denselben

S. 58?.)
Folgendes Befinden dès Voll;. Raths wird verlest«:

V. G. Ihren Dekretsvsrschlag vom heutigen Tage,
krast dessen dem B. Georg Trailes von Hamburg das

helvetische Bürgerrecht ertheilt werden soll, hat der

Vollz. Nach mit jenem Vergnügen gelesen, den jeder
i Beweis., daß das wahre Verdienst öffentlich und ehre.
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voll gewürdigt wird, gewähren muß. Von den aus-

gezeichneten wissenschaftlichen Kenntnissen und dem

Werthe der für Hclvclien geleisteten Dienste des Prof.
Dralles überzeugt, ladet Sie der Voll;. Rath ein, Ih-
ren Vorschlag zum wirklichen Dekrete zn erheben.

Der nachfolgende Dekretsvorschlag wird hierauf zum
Dekret erhoben:

Der gesetzgebende Rath

In Erwägung, daß das Gesetz v. 29. Weinm. 1798
der Gesetzgebung das Recht vorbehalten hat, Fremden,

welche sich um die Republik oder die Menschheit ver-

dient gemacht haben, durch ein Dekret das helvetische

Bürgerrecht zu ertheilen, ohne an den durch die Con-

stilution bestimmten Zeitraum gebunden zu seyn;

In Erwägung der ausgezeichneten wissenschaftlichen

Kenntnisse und bereits für Helvetien geleisteten Dienste
des Bürger Professor TralleS;

beschließt:
Dem Bürger Joh. Georg Dralles von Hamburg,

Professor zu Bern, ist das helvetische Bürgerrecht
ertheilt.

Die Pvlizcycommißion erstattet folgenden Bericht
dessen Antrag angenommen wird:

Die B sitzer der Wirthschaften zu Willisau Cant.

Luzer», die unter der vormaligen Regierung ihre

Wirthschafrsrcchtc als sogenannte Ehehaften besaßen,

glauben da sie dieselben als Eigenthum ererbt oder

erkauft haben, so könne die Betreibung des Wirth-
schastSgewerbs keiner weiter« Erlaubniß oder Patente

unrenvorffen seyn; hingegen erklären sie sich bereit,

jede Abgabe, die die Negierung auf die Wirthschaften

zu legen gutfmden werde, unverweigerlich zu entrichten.

In Erwägung aber, daß die Wirthschaflsrechte
Ausflüsse der Polizeygcwalt des Staats sind und als

solche niemals als ein absolutes Privateigenthum der

Bürger angesehen werten können; in fernerer Erwä-

gung, daß die Grundsätze der Staatsklughcit nicht

gestalten, diese Rechte als ewig und unabänderlich fest-

zusetzen, da die allgemeinen Bestimmungsgründe ihrer

Crtheilung nach Zeit und Umständen verschieden seyn

können; in weiterer Erwägung, daß mit dem Wirth-
schaftsrecht auch die Pflicht verbunden ist, das Wirth-
schaftsgewerb nach gesetzlicher Vorschrift zu betreiben,
und daher eine gcnm > Polizeyaufsicht, die Auslösung

von Patenten zu Betreibung des Wirthschaftsgewerds
nothwendig macht, räth die Polizeycommißion an:
in das Begehren der Besitzer der vormals als Ehe-

haften besessenen Wirthshäuser zu Willisau nicht cini
zutreten.

Die Ctvilgefetzgebungs-Commißion legt über die

Glaubwürdigkeit der Aussagen eines Beamten in Amts,
fachen, einen Bericht vor, der für z Tage auf den '

Cauzlcytisch gelegt wird.
Die Finanzcommißion legt folgende 2 Gutachten

vor, die für z Tage auf den Eanzleytisch gelegt werden:

Gutachten über die von der Vollzieh
hung zum Verkauf sorg e fch lagn cn'
Nationalgüter im Canton Freydurg.

Im Distrikt Chatel St. Denis:
Das Schloß und Gut Malens mit Nebengebäu-

den, Gärten, m Iuchart Land und einem Bem
von 72 Jucharten. Das Ganze ist für 57190 Fr.
geschäzt und von 952 Fr. jährlichem Abtrag: der

schlechte Zustand der Gebäude macht die Veräußerung
des Guts selbst wünschbar; dagegen räch die Commis-
ston zur Bcybehallung des Bergs la Joug für die Na-
tion, weil diese ihre sichersten Grundstücke, die keinem

Unterhalt bedürfen und in ihrem Werth beständig stei-

gen, nicht veräussern soll.

Im Distrikt Stäffis.
Das Schloß und Gut zu Stäffis, hat 7z Juchs

Land mit den erfodcrlichen Nebengebäuden und Gär-
ten, ist für 4Z687 Fr. geschäzt und von 1004 Fr.
Iahrsadtrag. Dieses Gut hat eine schöne Lage, die'
Gebäude sind wenig beschädigt, und es läßt sich eine

starke Concurrenz der Käufer erwarten ; nur ein guter
Erlös kann übrigens die Veräusserung eines so schönen

^

Nationalguts rechtfertigen.
Das Schloß und Gut zu Font, hat 12 Inch. Land/

nebst mchrern Gebäuden und Garte», ist für 11770
Fr. gefchäzt und erträgt 679 Fr. Dieses kleine Gut
wird starke Kaufkonkurrenz haben und verspricht einen

guten Erlös, der mit dem Iahrsertrag m besserem'

Verhältniß seyn soll, als es die Schätzung ist.

Das Schloß und Gut zu Chcire, Hai nebst mehrern'
Nebengebäuden 72 Inch. Land, ist für 47ZZ0 Fr.
gefchäzt und erträgt jährlich 1620 Fr. Die ro Inch, -

Reben dieses Guts sind in einer Art Miteigenthnm '

der Rcbleute, welches beym Verkauf resipektirt werden '

muß. Keine besondern Umstände widersetzen sich dem °

Verkauf dieses Guts.
Im Distrikt Pet erlin g eu.

Das Schloß und Gut zu Mvntagny hat nebst mch '/

rern Nebengebäude», Garten und ; Inch. BPM'-gsss



ten, noch 5 7 Inch. Land, ig für 24276 Fr. gewerthet

und erträgt 6?8 Fr. Es zeigen sich keine besondern

Hindernisse wider die Versteigerung dieses Guts.

Das Schloß zu Peterlingen, mit allen seinen Ne.

bengebäuden und -5 Juch. Baumgartrn, nebst 14

Inch. Acker: ist zu -27,200 Fr. angesezt und erträgt
I52Z Fr. ZinS. Unter den Nebengebäuden befindet

sich auch ein schönes Kornmagazin, das einzig schick-

liche in jener Gegend. Zwar befindet sich die Nation
nicht im Fall, Magazine zu bedürfen; allein wenn

dieselbe einst wieder seldstständig werden soll, so find

ihr Kornmag'zme unentbehrlich und daher sollte dieses

leere aber geräumige Magazin vom Verkauf ausge-

nommen werden. Das übrige dieses Domaines aber

,st zu veräußern, besonders wenn eS seine etwas hohe

Schätzung erreicht.

Im Distrikt No mont:
Zum Schloß Romout gehöriges Matrland ;8 Juch.

ist für 4270 Fr. geschäzt und erträgt 2z6 Fr. Die
Veräußerung dieses Grundstücks hat keine besondern

Hindernisse, in so fern sein Erlös dem wahren Werth
näher kommt, als es die Schätzung ist.

Das Schloß und Güter zu Sarvagnicr, hat nebst

mehrcrn Nebengebäuden ;4 Juch. Land, ist für 2014;

Fr. geschäzt und trägt 868 Fr. Zins. Die Gebäude

ersodern namhafte Verbesserungen, die die Nation

nicht leicht übernehmen kann, also mag die Verstei-

gerung statt haben.

Im Distrikt Wiflisburg:
Das Schloß und Güter zu Wiflisburg, hat nebst

mehrern Nebengebäuden 78 Juch. Landes, ist für

6-760 Fr. geschäzt und trägt den beträchtlichen Zins

von ;2?4 Fr. Mit besondern, Vortheil können wahr-

schcinlich die vom Schloß entfernten einzelnen Grund,
stücke veräußert werden; dagegen,st das Schloß selbst

mit demjenigen Eimchlag Landes, der tue römischem

Alterthümer enthält, theils wegen guter Verpachtung,

seiner voriheilhaften Lage und der merkwürdigen Alter-

thümer wegen für die Nation beyzubehalten.

Das Schloß und die Güter zu St. Aubin. Nebst

mehrcrn Nebengebäuden gehört auch eine Mühle zu

diesen, Schloß nebst 4z Inch. Land. Das Ganze

ist für 68.284 Fr. geschäzt und erträgt 2402 Fr. Der
Unterhalt der Gebäude ist etwas kostbar und die Ver»

steigeruug soll emen guten Trios hoffen lassen.

In Distrikt Murren.
Das Schloß und die Güter zu Murten, hat nebst

Mehren, Nebengebäuden und Gärten, 26 Juch. Wie-

sen, ist für -«zoo Fr. geschäzt und erträgt 280 Fr.
Das Schloß selbst ist nicht mehr bewohnbar: es jvll
em guter Erlös z„ hoffen seyn.

Im Distrikt Boll:
Das Schloß und die Güter zu Boll, hat nebst mch,

reren Nebengebäuden 52 Juch. Wiesen, und eine Alp
von z? Juch. Das Ganze ist für 6;000 Fr. geschäzt
und erträgt 1529 Fr. Das Schloß selbst wäre nur unz
zu niedern Preis verkäuflich, und kann einst zu einer öf-
fentlichen Anstalt dienen : die Alp darf nicht veräußert
werden, ohne die Nation ihres besten Eigenthums zu
berauben ; daher räch die Commißivn dieses ganze Gut
beyzubehalten.

Im Distrikt Rue.
Das Schloß und die Güter zu Rue, soll 2 Mühle»,

mehrere Gärren, und ?4 Juch. Land enthalten, ist für
1-464 Fr. geschäzt und erträgt 28z Fr. Wann der
Erlös gut ist, so ,st die V-räusserung nicht besonders
nachlheilig. >

(Die Forts, folgt.)

Mannigfaltigkeiten.
An den Bürger Reinhard, bevollmäch-

tiglen Minister oer fränkischen Republik,
bey seiller Durchreise in ^uzern.

(-8. Okt. 1800.)

Warum so spät?
Verwelkte nicht unsrer Gegend

Schönheit für den Wand'rer?

Der Winter starrt
Schon frostig auf Pilal's Felse»,
An des Nig-s Alpen.

Entkleidet stehn

Des lachenden Schmucks die Höhen
Um das holde See-Thal.

Aber laßt es, daß die Gegend

Nicht.zu Freuden locke!

Treue Freundschaft wohnt in «ufern Mauern
Für wlllkomnmc Gäste,
Die mit dem Besuch m'.S ehren. —
Was die treue Freundschaft spendet,
Und rcpubllkan'scher Sinn,
Das genügt, Dir, Edier!
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